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Einführung

„Wer ein Pferd ohne Fehler haben möchte, muss zu Fuß gehen.“1

Dieses französische Sprichwort belächelt zu Recht die Illusion, ein in jeder
Hinsicht ideal beschaffenes Pferd erwerben zu können. Kaum ein anderes Kauf-
objekt ist mit einem vergleichbar hohen Fehlerrisiko behaftet wie ein Pferd. Denn
im Gegensatz zu leblosen Sachen können Pferde weder kontrolliert hergestellt
noch sicher aufbewahrt werden. Vielmehr unterliegen sie einer stetigen biologi-
schen Entwicklung sowie einem natürlichen (Über-)Lebensrisiko, das weder pro-
gnostizierbar noch beherrschbar ist. Der Pferdekäufer kauft daher stets „die
Katze (besser: das Pferd) im Sack“.

Das macht Pferde jedoch keineswegs zu einem weniger attraktiven Kaufobjekt.
Im Gegenteil: Der Pferdehandel ist in den vergangenen Jahrzehnten zu einem
bedeutenden Wirtschaftsfaktor herangewachsen. Während jährlich rund 2,6 Mil-
liarden Euro nur für die laufenden Kosten in Pferdesport und -haltung ausgege-
ben werden, liegt der Gesamtumsatz der deutschen Pferdewirtschaft schätzungs-
weise bei knapp sieben Milliarden Euro.2 Allein die Reitpferdeauktionen der
Zuchtverbände machten im Jahr 2019 einen Gesamtumsatz von knapp 21 Millio-
nen Euro, im Vorjahr waren es noch 19,6 Millionen Euro.3 Zudem bildet das
Pferd inzwischen bei mehr als 10.000 deutschen Unternehmen direkt oder indi-
rekt den Haupt-Geschäftsgegenstand.4

Dieses Wirtschaftswachstum beruht nicht nur darauf, dass sich der Reitsport in
Deutschland mit derzeit rund 2,32 Millionen Reitern als Breitensport etabliert
hat,5 sondern ist auch Folge dessen, dass die deutsche Pferdezucht über die natio-
nalen Grenzen hinaus weltweit bekannt und beliebt ist. So stammten bei den
Weltreiterspielen 2018 in Tryon (USA) 128 Pferde und damit knapp 23 Prozent
aller gestarteten Pferde aus der deutschen Zucht, wobei die deutschen Pferde al-
lein im Springen zehn der möglichen 15 Medaillen gewinnen konnten.6

1 Sprichwort aus Frankreich, abrufbar unter https://www.aphorismen.de/zitat/17989
(zuletzt abgerufen im Dezember 2021).

2 FN, Jahresbericht 2020, S. 64.
3 Zahlen und Fakten der FN, abrufbar unter https:/ /www.pferd-aktuell.de/deutsche-

reiterliche-vereinigung/zahlen–fakten (zuletzt abgerufen im Dezember 2021).
4 FN, Jahresbericht 2020, S. 64.
5 Zahlen und Fakten der FN (s.o. Fn. 3).
6 Zahlen und Fakten der FN (s.o. Fn. 3).



Vor diesem Hintergrund hat auch das „Pferderecht“ in Deutschland eine hohe
praktische Bedeutung erlangt. Zunehmend spezialisieren sich Rechtsanwälte auf
diesem Gebiet.7 Das Oberlandesgericht Celle hat mit seinem 20. Zivilsenat sogar
einen eigenen „Pferdesenat“.8 Zudem wurde mit dem seit 2005 jährlich stattfin-
denden sog. „Deutschen Pferderechtstag“ ein Expertenforum für Pferderechts-
anwälte, Fachtierärzte und Sachverständige ins Leben gerufen.9

Anlass für die Gründung dieses Forums waren u. a. die weitreichenden Folgen
der Schuldrechtsreform, die ihrerseits durch die zwingende Umsetzung der euro-
päischen Verbrauchsgüterkaufrichtlinie10 angestoßen worden ist und im Jahr
2002 für grundlegende Veränderungen im Pferdekaufrecht gesorgt hat. Während
zuvor zwischen viehkaufrechtlichen Sondervorschriften und dem allgemeinen
Kaufrecht zu unterscheiden war, wurde der Kauf eines Pferdes fortan wie der Er-
werb einer leblosen Sache behandelt. Mit den dadurch hervorgerufenen Rechts-
unsicherheiten haben sich seitdem nicht nur Examenskandidaten zu beschäftigen.
Vielmehr ist der Pferdekauf zum Dauerbrenner in deutschen Gerichtssälen avan-
ciert.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 und damit exakt 20 Jahre nach der Schuld-
rechtsreform wurde das nationale Kaufrecht erneut modernisiert. Auch wenn das
in der Nacht zum 25. Juni 2021 verabschiedete „Gesetz zur Regelung des Ver-
kaufs von Sachen mit digitalen Elementen und anderer Aspekte des Kauf-
vertrags“11 nicht mit dem „Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts“ vom
26. November 200112 zu konkurrieren vermag, so hat es doch die wohl größten
Veränderungen seit der Schuldrechtsreform bewirkt.13 Hintergrund war erneut
die zwingende Umsetzung einer europäischen Richtlinie. Konkret handelt es sich
um die sog. Warenkaufrichtlinie vom 20. Mai 2019,14 die die bislang maßgeb-
liche Verbrauchsgüterkaufrichtlinie – ebenfalls mit Wirkung zum 1. Januar 2022 –

20 Einführung

7 Vgl. die eigens dafür eingerichtete Suchplattform „Pferderechtsanwälte“, abrufbar
unter: https:/ /www.pferderechtsanwaelte.de (zuletzt abgerufen im Dezember 2021).

8 Geschäftsverteilungsplan des OLG Celle für das Geschäftsjahr 2021, abrufbar un-
ter: https:/ /oberlandesgericht-celle.niedersachsen.de/startseite/wir_uber_uns/geschafts
verteilung/geschaeftsverteilung-202986.html (zuletzt abgerufen im Dezember 2021),
S. 51.

9 Vgl. https:/ /www.pferderechtstag.de (zuletzt abgerufen im Dezember 2021).
10 „Richtlinie (EU) 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v.

25.05.1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für
Verbrauchsgüter“, ABlEG L 171 v. 07.07.1999, S. 12.

11 BGBl 2021 I, S. 2133.
12 BGBl 2001 I, S. 3138.
13 So auch Weiß, ZVertriebsR 2021, 208, 216.
14 „Richtlinie (EU) 2019/771 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 20.05.

2019 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Warenkaufs, zur Änderung der
Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinie 2009/22/EG sowie zur Aufhebung der
Richtlinie 1999/44/EG“, ABl. L 136 v. 22.05.2019, S. 28.



abgelöst hat15 und neben der Stärkung des europäischen Binnenmarktes auf eine
weitere Erhöhung des Verbraucherschutzniveaus gerichtet ist.

Letzteres ist jedoch nicht der Grund, warum die Richtlinie bei den nationalen
Pferdehändlern für Aufsehen gesorgt hat. Auslöser dafür war vielmehr Art. 3
Abs. 5 S. 1 lit. b) der Warenkaufrichtlinie, der es den Mitgliedstaaten erstmals
gestattet, lebende Tiere aus dem Anwendungsbereich des Verbrauchsgüterkauf-
rechts auszunehmen.16 Die neuen europäischen Vorgaben boten daher die Mög-
lichkeit, nicht nur verbraucherspezifische, sondern auch die Besonderheiten des
Tierkaufs in die nationale Umsetzungsgesetzgebung einfließen zu lassen. Diese
Chance hat die deutsche Legislative indes ungenutzt verstreichen lassen. Statt-
dessen hat sie die Warenkaufrichtlinie nicht nur überschießend, sondern überwie-
gend auch mit Wirkung für den Tierkauf umgesetzt, weshalb die Erhöhung des
Verbraucherschutzniveaus den Pferdehandel mit voller Wucht getroffen hat.

Was das im Einzelnen rechtlich bedeutet und wie diese gesetzgeberische Ent-
scheidung aus hippologischer Sicht zu bewerten ist, soll Gegenstand dieser Ar-
beit sein. Neben einer kritischen Würdigung des seit Januar 2022 maßgeblichen
pferdekaufrechtlichen Systems soll eine Erörterung der gesetzgeberischen Rege-
lungsalternativen aufzeigen, ob diese gegenüber der gewählten Umsetzungsge-
setzgebung vorzugswürdig gewesen wären. Maßgeblich ist dabei nicht nur die
Gewährleistung rechtssicherer und interessengerechter Ergebnisse, sondern ins-
besondere auch die Realisierung des zwischenzeitlich in Art. 20a GG veranker-
ten Staatsziels Tierschutz.
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15 Art. 23 der Warenkaufrichtlinie.
16 Art. 3 Abs. 5 S. 1 lit. b) der Warenkaufrichtlinie erlaubt die Ausnahme lebender

Tiere vom Anwendungsbereich der Richtlinie, was wohl die Ausnahme von den nationa-
len Verbraucherschutzregelungen meint; so auch Bach, Stellungnahme zum Regierungs-
entwurf, S. 12.


